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Das Studium der Rechtswissenschaft gliedert sich in die 
Abschnitte „Grundstudium“ und „Hauptstudium“. 

Das dreisemestrige Grundstudium umfasst im Wesentli-
chen folgende Pflichtveranstaltungen:
n Vorlesungen im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentli-

chen Recht mit begleitenden Arbeitsgemeinschaften 
in Kleingruppen

n  Grundlagenveranstaltungen, in denen die philoso-
phischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen des Rechts und die Methoden seiner 
Anwendung behandelt werden

n fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstal-
tungen oder rechtswissenschaftlich ausgerichtete 
Sprachkurse

Das Grundstudium schließt mit der Zwischenprüfung ab.

Das Hauptstudium dient der Ergänzung und Vertiefung 
des Stoffes im Bereich der Pflichtfächer und der Ausbil-
dung in den Schwerpunktbereichen.

Die Juristische Fakultät der HHU bemüht sich in beson-
derer Weise um Studienanfängerinnen und -anfänger 
und betreut Studierende im ersten Semester in von Pro-
fessorinnen und Professoren geleiteten Kleingruppen 
(Professorenkolloquium). Im zweiten Semester eröffnen 
erfahrene Juristinnen und Juristen aus der Justiz in wö-
chentlichen Veranstaltungen einen Einblick in ihren je-
weiligen Beruf (Justizkolloquium).

An der Juristischen Fakultät können folgende Schwer-
punktbereiche gewählt werden:

1 Deutsches, Europäisches und Internationales 
 Privat- und Verfahrensrecht
2a Unternehmen und Märkte / Unternehmensrecht 
2b Unternehmen und Märkte / Wirtschaftsrecht
3 Arbeit und Unternehmen
4 Strafrecht
5 Öffentliches Recht
6 Recht der Politik
7 Internationales und Europäisches Recht 
8 Steuerrecht
9 Medizinrecht

Außerdem wird im Hauptstudium ein umfangreiches 
Programm zur Vorbereitung auf alle in der ersten staatli-
chen Prüfung zu erbringenden Prüfungsteile angeboten: 
ein Examensrepetitorium, ein Examensklausurenkurs 
und ergänzend eine Simulation des mündlichen Exa-
mens (mündliche Probeprüfung). Die Regelstudienzeit 
beträgt 10 Semester. Das Studium ist so angelegt, dass 
die Studierenden sich zum Ende der Vorlesungszeit des 
5. Fachsemesters zur universitären Schwerpunktbereich-
sprüfung und bis zum Ende des 8. Fachsemesters zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung anmelden können.

Praktische Studienzeit

Die Studierenden haben in der vorlesungsfreien Zeit eine 
praktische Studienzeit abzuleisten. Die praktische Studi-
enzeit umfasst insgesamt drei Monate, davon mindestens 
vier Wochen in der Rechtspflege oder einem Unterneh-
men der freien Wirtschaft und mindestens vier Wochen 
bei einer mit Verwaltungsaufgaben betrauten Stelle. 

Abschluss

Das Studium endet mit der „ersten Prüfung“ (§ 2 JAG 
NW 2021), die aus einer universitären Schwerpunktbe-
reichsprüfung und einer staatlichen Pflichtfachprüfung 
besteht.

Berufsperspektiven  

Klassische Berufe für Juristinnen / Juristen sind:
n  Richterinnen / Richter 
n  Staatsanwältinnen / Staatsanwälte
n  Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte 
n  Notarinnen / Notare

Diese Berufe setzen die Befähigung zum Richteramt 
voraus, welche erst nach einem an die „erste Prüfung“ 
anschließenden zweijährigen Vorbereitungsdienst und 
dem Bestehen der zweiten juristischen Staatsprüfung 
(Assessorexamen) erworben wird. 

Das Studium bietet aber auch abseits dieser klassi-
schen Berufe sehr gute Perspektiven in der öffentlichen 
Verwaltung, in Banken, Wirtschaftsunternehmen, Ver-
bänden etc.

Deutsch-französischer Studienkurs

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach geson-
derter Bewerbung an einem integrierten deutsch-fran-
zösischen Grund- und Aufbaustudienkurs teilzuneh-
men, den die Fakultät gemeinsam mit der Faculté de 
Droit der Université de Cergy-Pontoise in Frankreich 
durchführt und der es den Studierenden ermöglicht, 
eine Doppelqualifikation im deutschen und französi-
schen Recht zu erwerben.

Weitere Qualifizierungsangebote

Den Studierenden der Fakultät wird ein Begleitstudi-
um im Anglo-Amerikanischen Recht sowie ein Begleit-
studium zu Rechtsfragen der künstlichen Intelligenz 
angeboten. 

Auslandsaufenthalt

Bis zu zwei Semester können an einer ausländischen 
Partneruniversität studiert werden.


